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Haushaltssatzung der Gemeinde Dummerstort 
für das Haushaltsjahr 2016 

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 

1. im Ergebnishaushalt 
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf 
die Einstellung in Rücklagen auf 
die Entnahmen aus Rücklagen auf 
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf 

2. im Finanzhaushalt 
a) die ordentlichen Einzahlungen auf 

die ordentlichen Auszahlungen auf 
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 
die außerordentlichen Auszahlungen auf 
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 

festgesetzt. 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

8.592.800,00 € 
8.567.200,00 € 

25.600,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

25.600,00 € 
25.600,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

8.046.000,00 € 
7.541.400,00 € 

504.600,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

878.700,00 € 
4.212.200,00 € 

-3.333.500,00 € 

2.830.900,00 € 
2.000,00 € 

2.828.900,00 € 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 Kredite,zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 
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§ 5 Steuersätze 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftliehen Betriebe 

Grundsteuer A) auf 
b) für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf 

2. Gewerbesteuer auf 

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 

276 v. H. 

350 V. H. 

330 v. H. 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 19,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in der 
Kernverwaltung und 7,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ) im nachgeordneten Bereich. 

§ 7 Eigenkapital 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 

und zum 31.12. des Haushaltsjahres 

47.588.943,50 € 

Der Stand des Eigenkapitals in den auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahren kann erst nach Feststellung der 
Jahresabschlüsse durch die Gemeindevertretung ausgewiesen werden. 

§ 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung 

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V 
a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit 

im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende 
Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt 

b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V 
über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

c) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über 
die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im 
Zusammenhang stehenden Auszahlungen . 

d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im 
Teilhaushalt auszunehmen. 

e) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
gem. § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

f) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V die Ansätze für 
ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben 
Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch 
genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen. 

2. Unechte Deckung gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V 
a) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer 

Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu 
beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher 
Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende 
Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu 
leistende Auszahlungen. 
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b) Die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden für den jeweiligen 
Verrechnungszweck über die Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt. 

c) Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme 
ist zuprüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren 
sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen 
verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des 
Auszahlungsansatzes. 

d) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für 
Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen. 

e) Die unter b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im 
Teilhaushalt auszunehmen. 

3. Übertragbarkeit gern.§ 15 GemHVO-Doppik M-V 
a) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können 

bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oderteilweise.für übertragbar erklärt werden, soweit der 
Haushaltsausgleich ·im Haushaltsfolgejahr dennoch erreichtwerden.kann. Sie bleiben längstens bis 
zum Ende des folgendEm Haushaltsjahr~s verfügbar. 

b) Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gern.§ 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die 
entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und 
solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. 
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Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Dummerstort für das 
Haushaltsjahr 2016 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung ist gemäß§ 47 Abs. 2 Kommunalverfassung MV der Rechtsaufsichtsbehörde schriftlich 
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme für jeden 

vom 18.01.2016 bis 28.01 .2016 

im Rathaus der Gemeinde Dummerstort zu den Öffnungszeiten im Zimmer 1 öffentlich aus. 

/ / Bürg.eYmeister 

k:/hkr/form-hh/f-satzung.rtf Seite 4 von 4 


